
geh o 

Berlin-Wilmeredorf, den 
Kaiserallee 188 

Betr.: Zusammenfassung des ErsoBtlsoder "Freiwilligen Legion 
Norwegen" zu einer ErsoKp. 

Bezug: H-FHA, OrgoTgboNr o 5520/41 geh. vom 15 0 12 0 41 

Verteiler: Sonderverteiler 
/;,1 • 

1.) Das mit o.a o VerfUgung aufgestellte Ers.Btl. de~~1g.n 
J 

Legion Norwegen", ist mit 8ofortiger Wirkung auf Grund 
geringer Stär~e f in einer Ersa tz--Kompanie zusammenzu.!aasen 

20) ~liederung und AusrUatungL 

1 SchützQErs.Kp~(mot) 
ohne d) 3 0 Zug 

eine scGroWo-Gruppe aus 
f) 4 0 Zug (scGroW o)­
( 13 der Unterführer 

und Mannschaften) 

KSt UoKAN 6063 vom 1 0 4.41 

11 6065 " 1 04041 

fI 606 5 " 1.,4 • 4 1 

3 &) Über die freiwerd~nden !..iihrer , Unterführer und Mannschaften­
verfügt H~FHA9 Kommandoamt der Waffen:.Jr~, Abt 0 I1e. bezw w IEo 

40) Sämtliche überzähligen Waffen, Geräte und Beapanntahrzeue;e, 
sind an das H~,Eauptzeugamtp Oraniehb~g, Bestimmungsbahnhof 
Oranienburg, in Versand zu bringenc Übergabeverhandlungen 
sind in doppe 1 ter Ausfert igung dem H~FFU, Kommandoamt der 

I 

Waffen""~, Abt 0 Ib, zu senden. 

1n03 im H~Fü.hrungsh~uptamt veranlaßt, daß eämtl o Pferdh 
durch ~in Abholkommando dem Heimatpferdepark der Waffen~~, 
Kruscyna b/Radom (GoGo), zugeführt werden o 
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5~) Nicht mehr benötigte KSt und KAN sowie Vorschriften 

sind auf Vollzähligkeit zu prüfen und mit Aufstellung 

in 3facher Ausfertigung an das H-FUhrungshauptamt, Vor­

schriftenverwaltung, Berlin C2, Neue Friedrichstrasse 

106/107, zurückzusenden.-

6~) Freiwerdende Schreibmaschinen und Büromaterial sind dem 

H~FHA, Amt IV, Abt. V 2, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 

l88,zu übersendert. 

70) Die bei dem BtleStab und bei den Kompanien vorhandenen 

Akten und Schriftwechsel sind der Ers,Kpo zur Aufbewahrung 

und Weiterführung auszuhändigen 0 

8
0

) über die Zuweisung des nach Ziffer 2.) noch Fehlenden 

an Waffen, Gerät und Fahrzeugen, erfolgt Sonderbefehl 

des H-FHA, Komnandoamt der Waffen- 7', Abte Ib bezw e 

V/H-Mot o 

90) Die nach Ziffer 20) benötigten KSt und KAli sowie Vor­
schriften werden durch H-Führungshauptamt, Vorschriften-

verwaltung, zugewiesen o 

100) Die Verwaltung des ErsaBtls~ ist der ErsoKpo der 

IIFr~iwilligen Legion Norwegen" zu belasseno Nach erfolgter 

Verlegung der ErsoKpo. ergeht zeitgerecht Auflösungsbefehl 

für die Verwaltungo 

110) Der Musikzug des ErseBtls o der 11 Freiwilligen Legion 

Norwegen" wird mit sofortiger \Virkung zum Höheren H- und 

Polizei!wlrer für die besetzten norwegischen Gebiete 

versetzto 

3 . 
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120) Verlegung der ErsoKpo der "Freiwilligen Legion Norwegen" 
in einen anderen standort, wird durch H-FHA v Kommandoamt 

der Waffen-7~t Abto Ia, befohleno 

Der Chef des stabes 

gez~Jüttner 

,,_Gruppenführer und 
Generalleutnant der Waffen-H 
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